
 

 

 

8321 St. Margarethen, Sulz 111 

AUSSCHREIBUNG  

1. St. Margarethener Wertungsfahrt 

25. Juli 2026 

 

Zeitplan: 

01. Mai 2026   Nennbeginn 

26. Juni 2026  Nennschluss 

10. Juli 2026  Veröffentlichung Nennliste 

   https://www.enduroklub-w7.at 

 24. Juli 2026  Ab 14:00 Uhr Fahrerlager geöffnet 

    17:00 bis 20:00 Uhr Anmeldung/Abnahme 

25. Juli 2026  08:00 bis 09:00 Anmeldung/Abnahme 

    08:00 bis 09:00 Transponderausgabe 

    09:30 Fahrer:innenbesprechung 

    10:00 Uhr Start erste:r Fahrer:in 

    17:00 Uhr Aushang Ergebnisse 

    18:00 Uhr Sieger:innen-Ehrung 

 

Veranstaltungsort:  8321 St. Margarethen an der Raab 

Fahrerlager:   Eicherweg 1, 8321 St. Margarethen an der Raab  



 

 

  1.      Teilnahmebedingungen 

Zugelassen sind Motorräder bis Baujahr 1993 (31.12) 

Die Motorräder müssen der StVO entsprechen, d.h. die 
Zulassungsbescheinigung, ein gültiges §57a- oder TÜV-Gutachten, 
und eine internationale Versicherungskarte sind bei der Abnahme 
vorzulegen 

Zur Veranstaltung sind nur volljährige Fahrer, welche im Besitz der 
erforderlichen Lenkberechtigung sind, zugelassen. 

Alle Fahrer sind verpflichtet, geeignete Schutzausrüstung gemäß 
FIM/AMF-Regeln zu tragen. 

2.        Nenngeld 

Das Nenngeld beträgt € 70 und ist auf das Konto des Enduroklub W7 
einzuzahlen. Bitte mit der Einzahlung warten, bis auf der Website 
des Enduroklub W7 https://www.enduroklub-w7.at 

das endgültige behördliche GO verlautbart wird. Die 
Verlautbarung wird in der ersten Juni-Woche stattfinden, die 
Einzahlungsfrist endet am 26. Juni 2026.  

Bankverbindung:  

Bank: Steiermärkische Sparkasse St. Margarethen an der Raab 
Empfänger: Motorsport und Freizeitklub W7  

IBAN: AT57 2081 5000 4466 7319  

Verwendungszweck: Nenngeld Wertungsfahrt 

3.        Nennung 

Die Nennung kann ab sofort erfolgen. Hierzu das Nennformular 
ausfüllen und inklusive unterzeichnetem Haftungsausschluss-
Formular per E-Mail an anton@reisenhofer.cc senden.  

Mit der Einzahlung des Nenngeldes bitte warten, bis auf der Website 
des Enduroklub W7 das endgültige behördliche GO in der ersten Juni-
Woche verlautbart wird. 

 



 

 

4.         Abnahme und Abnahmezeit 

Abnahme: 24. Juli 2026 von 17:00 bis 20:00 

Abnahme: 25. Juli 2026 von 8:00 bis 9:00 

Die Abnahme findet in einem gekennzeichneten Bereich im 
Fahrerlager statt. Mitzubringen sind:   

- Motorrad: Amtliche Kennzeichentafel muss montiert sein, eine 
gültige §57a- oder TÜV-Prüfplakette muss am Motorrad angebracht 
sein, Scheinwerfer sowie Rück- und Bremslicht müssen 
funktionstüchtig sein, die Startnummer muss dreifach - je einmal 
rechts, links und vorne - am Motorrad angebracht sein.   

- gültiges §57a- oder TÜV-Gutachten 

- Schutzhelm mit Prüfzeichen ECE 22-05 oder 22-06 

- Zulassungsbescheinigung  

- internationale Versicherungskarte  

- Lenkberechtigung 

Die Fahrerbesprechung findet je um 09:30 statt, die Teilnahme ist für                       
alleTeilnehmenden verpflichten.  

5.        Durchführung 

Das Motorrad muss zum Start geschoben werden, der Motor darf 
dabei nicht laufen. In der Startminute darf der Motor gestartet 
werden. Für die sogenannte Startprüfung ist eine Minute Zeit; sollte 
der Motor nicht anspringen, muss der Teilnehmer den Startbereich 
verlassen und bekommt Strafpunkte.  

Insgesamt werden 4 Runden gefahren, wobei bei jeder Runde eine 
Sonderprüfung, eine Beschleunigungsprüfung und eine 
Bremsprüfung zu absolvieren sind.  

Bei allen Hofdurchfahrten sowie in Orts- und Siedlungsgebieten ist 
ausnahmslos Tempo 30 einzuhalten. Wir bitten hier um volle 
Disziplin, denn wir Motorsportler wollen die Bevölkerung nicht 
verärgern.  



 

 

Den Anweisungen der Organisatoren und Streckenposten ist jederzeit 
Folge zu leisten.   

6.      Wertung 

Von 200 Gesamtpunkten werden das Alter der Fahrerin bzw. des 
Fahrers sowie das Alter des Motorrades abgezogen.  

Darüber hinaus gilt:  

Startprüfung nicht erfüllt: 10 Punkte 

Zu frühes/spätes Einfahren in die Zeitkontrolle pro angefangene 
Minute: 60 Punkte 

Überfahren der Bremsprüfung: 10 Punkte 

7.       Startreihenfolge, Nachtanken 

Der Start erfolgt klassenweise, zwei oder 3 Fahrer starten pro Minute 
in aufsteigender Reihenfolge. 

Nachtanken ist nur im Fahrerlager und auf Umweltmatten erlaubt. 
Die Fahrzeuge dürfen ausnahmslos nur auf Umweltmatten abgestellt 
werden. Teilnehmende, die sich nicht an diese Vorschrift halten, 
werden von der Teilnahme ausgeschlossen. 

8.       Klasseneinteilung 

Oldtimer (Twin Shock und Trommelbremsen) 

Klasse C1 Bis 80ccm bis Baujahr Ende 1983 

Klasse C2 Bis 125ccm 2 Takt, 250 4 Takt bis Baujahr Ende 1983 

Klasse C3 Bis 250ccm 2 Takt, 500 4 Takt bis Baujahr Ende 1983 

Klasse C4  Über 250cm 2 Takt, über 500 4 Takt bis Baujahr Ende 1983 

Klasse C5 Hubraum offen bis Baujahr 1975 

Klasse C6 Veteranen (Fahrer über 65 Jahre) Old- oder Youngtimer 

Klasse C7 Veteranen (Fahrer über 70 Jahre) Old- oder Youngtimer 

Klasse C8 Youngtimer Baujahr 1984 bis Ende 1993 

 



 

 

Nennen in einer Klasse weniger als 5 Fahrer, wird diese Klasse einer 
anderen hinzugefügt. 

 

9.       Preise 

Die ersten drei jeder Klasse erhalten einen Pokal aus Ton, 
handgemacht von einer jungen Töpferin aus der Region.  

10. Verantwortung und Haftungsverzicht der Teilnehmenden 

Die Teilnehmenden nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung 
teil. Sie tragen die zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von 
ihnen oder mit den von ihnen benutzten Fahrzeugen verursachte 
Schäden. 

Die Teilnehmenden verzichten mit ihrer Nennung für alle im 
Zusammenhang mit der Veranstaltung erlittenen Unfälle oder 
Schäden auf das Recht des Vorgehens oder Rückgriffes gegen den 
Veranstalter, dessen Beauftragte und Helfer, Behörden und sämtliche 
andere Organisationen bzw. juristische Personen, die in Verbindung 
zur Veranstaltung stehen. 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, alle durch höhere Gewalt 
oder aus Sicherheitsgründen erforderlichen Änderung der 
Ausschreibung vorzunehmen bzw. in Abstimmung mit der 
Fahrtleitung, Ausführungs- und Durchführungsbestimmungen zu 
erlassen oder auch die Veranstaltung abzusagen, sofern dies durch 
außergewöhnliche Umstände bedingt ist, ohne dass ihm dabei eine 
Schadensersatzpflicht entsteht. 

Das unterzeichnete Haftungsausschluss-Formular ist der Nennung 
beizulegen, damit diese gültig ist.  

 

 

 

 



 

 

Nennung / Entry / Registratione 

1. St. Margarethener Wertungsfahrt 

25. Juli 2026 

Fahrer:in / Rider / Partecipante: ………………………………………………….. 

Geburtsdatum / Date of Birth / Data die Nascita ……………………………. 

Straße / Street / Strada……………………………………………………………….. 

Stadt / City / Cittá……………………………………………………………………… 

Land / Nation / Nazione……………………………………………………………… 

Telefon / Phone / Telefono…………………………………………………………... 

E-Mail……………………………………………………………………………………… 

Motorrad Marke / Motorcycle Make / Marchio Motociclistico 

………………………………………………………………………………………….  

Modell / Model / Modello………………………………………………………. 

Hubraum / Engine Capacity /Spostamento……………………………. ccm 

4-Takt/4-Stroke/4-Tempi …….     2-Takt/2-Stroke/2-Tempi ……. 

Kennzeichen / Registration Number / targa del veicolo…………………….. 

Baujahr / Building Year / Anno di costruzione…………………………………. 

Wunschstartnummer / Preferred Race Number / Numero di partenza  

desiderato …………………………………………………………………….. 

Klasse / Category / Classe iniziale……………………………………… 

 

Nennung an / Registration to / Registrazione E-Mail anton@reisenhofer.cc 

 

Datum / Date / Data    Unterschrift / Signature / Firma 

 



 

 

Haftungsausschluss 
Vorname …………………………………………………………………………………………………………… 

Nachname ………………………………………………………………………………………………………… 

Geburtsdatum …………………………………………………………………………………………………… 

Adresse:  

Straße ………………………………………………………………………………………………………………. 

PLZ:……………………………………. Ort …………………………………………………………………….. 

Land…………………………………………………. 

Verantwortlichkeit: 

Alle Fahrer und sonstige Teilnehmenden fahren auf eigene Gefahr und Verantwortung. Der 
Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für Sach- und Personen- oder sonstige 
Vermögensschäden, die vor, während oder nach der Teilnahme an der Veranstaltung “1. 
St. Margarethener Wertungsfahrt” am 25. Juli 2026 eintreten. 

Der Unterzeichnete akzeptiert diesen Haftungsausschluss und verzichtet für jeden im 
Zusammenhang mit der Teilnahme erlittenen Unfall oder Schaden auf eine Anspruch 
Stellung gegen den Veranstalter, dessen Organe, Beauftragte, Helfer sowie sonstigen 
natürliche und juristische Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in 
Verbindung stehen. 

Soweit der unterfertigte Fahrer nicht selbst Eigentümer und/oder Halter des von ihm bei 
der Veranstaltung benützten Fahrzeuges ist, verpflichtet er sich weiters, den Veranstalter, 
dessen Organe, Beauftragte, Helfer und andere natürliche und juristische Personen, die 
mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen im Falle einer Anspruch 
Stellung durch Dritte Schad- und klaglos zu halten. 

Von den obigen Ausführungen zur Verantwortlichkeit und zum Haftungsverzicht habe ich 
in allen Einzelheiten Kenntnis genommen und deren Inhalt verstanden. 

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich mich diesen Bestimmungen im Zuge der 
Veranstaltung “1. St. Margarethener Wertungsfahrt” am 25. Juli 2026 unterwerfe und den 
Anweisungen des Veranstalters Folge leisten werde. 

 

 

Ort, Datum       Unterschrift 


